
Hinweis zum Datenschutz und zur Speicherung und Verarbeitung personenbezogener Daten: 
Das Amt Ostholstein-Mitte unterliegt als Körperschaft des öffentlichen Rechts den Bestimmungen der europäischen Datenschutzgrund-
verordnung (EU-DSGVO) und den Regelungen des neuen Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG-neu) sowie des Landesdatenschutzge-
setzes Schleswig-Holstein (LDSG-SH). Ausführliche Informationen und Erläuterungen hierzu finden Sie unter https://www.amt-osthol-
stein-mitte.de/datenschutz/. Gerne sende ich Ihnen diese Erläuterungen auf Anforderung auch zu. 
Bankverbindung: Öffnungszeiten: 
Kontoinhaber: Amt Ostholstein-Mitte 
IBAN: DE09 2135 2240 0057 0700 39 
BIC: NOLADE21HOL 
Geldinstitut: Sparkasse Holstein 

Mo., Di., Do. u. Fr. 
Do. zusätzlich: 

08.00 - 12.00 Uhr 
15:00 - 17.00 Uhr 

oder nach Vereinbarung 

 

Amt Ostholstein-Mitte 
Der Amtsvorsteher 
FB Ordnung und Soziales 

 
 Am Ruhsal 2, 23744 Schönwalde a.B. 

Telefon: 04528/9174-0 Fax: 04528-9174-700 
Amt Ostholstein-Mitte • Am Ruhsal 2 • 23744 Schönwalde a.B. 

  
  
  
  
  
  
  

Internet: www.amt-ostholstein-mitte.de 
 

Fachdienst: Sicherheit und Ordnung 
Auskunft: Frau Lettow 
Durchwahl: 04528 / 9174-232 
Fax: 04528 / 9174-700 
EMail: d.lettow@amt-ostholstein-mitte.landsh.de 
Aktenzeichen: 633.13-037 - DL2 
Akte: Bliesdorf/068/25 
Schönwalde a.B., den 24.02.2026 

 
Öffentliche Zustellung gemäß § 155 LVwG1 

 

Zustellungsbehörde: 

Amtsvorsteher des Amtes Ostholstein-Mitte, Am Ruhsal 2, 23744 Schönwalde a. B.  

Zustellungsadressat: 

Frau Mardjan Mohammes Ali-Bek 

letzte bekannte Anschrift: Duvenstedter Triftweg 50, 22397 Hamburg 
 
Der Aufenthaltsort (Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt) von Frau Mohammes Ali-Bek ist unbe-
kannt und eine Zustellung an einen Vertreter oder Zustellungsbevollmächtigten nicht möglich.  

Der Zustellungsadressatin wird deshalb der Bescheid des Amtsvorstehers des Amtes Ostholstein-
Mitte vom 24.02.2026 / Aktenzeichen 633.13-037-DL2 nach § 155 LVwG durch öffentliche Bekannt-
machung zugestellt. 

Der Bescheid kann nach Bekanntmachung der Benachrichtigung gegen Vorlage eines gültigen 
Lichtbildausweises oder durch einen bevollmächtigten Vertreter abgeholt bzw. eingesehen werden 
bei dem Amt Ostholstein-Mitte, Am Ruhsal 2, 23744 Schönwalde a. B. in Zimmer EG 1. 

Der Bescheid gilt gemäß § 155 Abs. 2 LVwG als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung 
der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind.  

Im Anschluss werden Fristen in Gang gesetzt, nach deren Ablauf Frau Mohammes Ali-Bek Rechts-
verluste drohen können. 

 
im Auftrag: 
gez.  
(Lettow) 
 

 
 

                                                
1 Allgemeines Verwaltungsgesetz für das Land Schleswig-Holstein (Landesverwaltungsgesetz - LVwG -) 

in der Fassung der Bekanntmachung vom 2. Juni 1992 Stand: letzte berücksichtigte Änderung: mehrfach geändert (Ges. v. 10.06.2025, GVOBl. 2025 Nr. 
76) 

 Amtsangehörige Gemeinden: 
 Altenkrempe, Kasseedorf, Schashagen, 
 Schönwalde am Bungsberg, Sierksdorf 


